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Gemeinde Wiefelstede - Kirchstr. 1 - 26215 Wiefelstede 

 

 

An die 

Mitglieder   

des Bau- und Umweltausschusses 

der Gemeinde Wiefelstede 

 

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder 
 

 

Gemeinde Wiefelstede 

Der Bürgermeister 

Kirchstraße 1 

26215 Wiefelstede 

 

Telefon zentral 04402/965-0 

Telefax zentral 04402/965199 

Email zentral info@wiefelstede.de 

 

Bürgermeister 

 

Ihr(e) Ansprechpartner(in) 

Frau Zdarsky 

 

Durchwahl  

E-Mail  sabine.zdarsky@wiefelstede.de 

 

Wiefelstede,  28.09.2021 

 

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die nächste öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses findet am 

 

Montag, 04.10.2021, um 17:00 Uhr,  
 

in der Mensa der Oberschule Wiefelstede, Am Breeden 7-9, 26215 Wiefelstede statt. 
 

TAGESORDNUNG: 

 1   Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung  

   

 2   Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder  

   

 3   Feststellung der Beschlussfähigkeit  

   

 4   Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge  

   

 5   Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung  

   

 6   Genehmigung der Niederschrift vom 13.07.2021  

   

 7   Einwohnerfragestunde  

   

 8   Neubau einer sechsgruppigen Kindertagesstätte in Metjendorf 

hier: Vorstellung der Ausführungsplanung 

Vorlage: B/1854/2021 

 

   

 9   Hochbaumaßnahmen in 2022 

hier: Erteilung von Maßnahmebeschlüssen 

Vorlage: B/1855/2021 

 

   

 10   Mittelanmeldungen für Hochbaumaßnahmen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes  



2 

 

   

2022 sowie für die Folgejahre 2023 bis 2025 des Fachdienstes Gebäudemanagement 

Vorlage: B/1856/2021 

   

 11   Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 76 II im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 

BauGB 

a) Aufstellungs-/Änderungsbeschluss 

b) Beschlussfassung über die durchführung der Tägerbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 

BauGB, sowie der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Vorlage: B/1882/2021 

 

   

 12   Windenergieplanungen in der Gemeinde Wiefelstede 

Vorlage: B/1884/2021 

 

   

 13   Einwohnerfragestunde  

   

 14   Anfragen und Anregungen  

   

 15   Schließung der öffentlichen Sitzung  

   
 

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 

 
 

Pieper 



  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 31.08.2021 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Gebäudemanagement 

Sachbearbeiter/in: Hergen Buschmann 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/1854/2021 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Neubau einer sechsgruppigen Kindertagesstätte in Metjendorf 

hier: Vorstellung der Ausführungsplanung 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Bau- und Umweltausschuss 04.10.2021 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 11.10.2021 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede hat in seiner Sitzung am 08.03.2021 die 

Verwaltung beauftragt, die Planungsleistungen für die neu zu errichtende Kita in Metjendorf, 
Schulweg, zu vergeben.  

Für die Vergabe der Planungsleistungen wurde daraufhin eine beschränkte Ausschreibung 

durchgeführt. Den Zuschlag für die Architektenleistungen hat das Architekturbüro Peter Voss aus Bad 
Zwischenahn erhalten.      

Der Maßnahmebeschluss zur Errichtung einer neuen sechsgruppigen Kindertagesstätte in Metjendorf 

in den Jahren 2021/2022 wurde durch den Rat der  Gemeinde Wiefelstede am 15.06.2021 gefasst. 
Das Architekturbüro Peter Voss hat aufgrund dieser Beschlusslage mit den Planungen begonnen und 

wird in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses die Ausführungsplanung einschließlich 

Kostenberechnung vorstellen.    

 

Finanzierung: 
Entsprechende Haushaltsmittel stehen im Finanzhaushalt 2021/2022 zur Verfügung.    

 

Vorschlag / Empfehlung: 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt die Ausführungsplanung einschließlich 

Kostenberechnung für den Neubau einer sechsgruppigen Kindertagesstätte in Metjendorf, Schulweg 

zur Kenntnis.  

 

 

 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  

 



  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 31.08.2021 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Gebäudemanagement 

Sachbearbeiter/in: Hergen Buschmann 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/1855/2021 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Hochbaumaßnahmen in 2022 

hier: Erteilung von Maßnahmebeschlüssen 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Bau- und Umweltausschuss 04.10.2021 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 11.10.2021 nicht öffentlich 
Gemeinderat 11.10.2021 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

Die eingereichten Mittelanmeldungen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung für 2022 und 

Folgejahre im Haushalt eingeplant. Diese Mittelanmeldungen werden im Bau-und 

Umweltausschuss vorgestellt (siehe hierzu Beratungsvorlage B/1856/2021). 

Für Maßnahmen über 25.000,00 € netto sind gemäß Dienstanweisung der Gemeinde 

Wiefelstede Maßnahmebeschlüsse von den zuständigen Gremien einzuholen.   

Hierbei handelt es sich im Einzelnen um die nachfolgenden Maßnahmen: 

 

Kindergarten Ofenerfeld 30142/365201/4211000 

 

 Ausbau Holzdecken in einem Gruppenraum I BA/II BA 

Für die Maßnahme werden für die Bauabschnitte insgesamt 68.000,00 € brutto 

benötigt. Es ist geplant, die alten Holzdecken auszubauen und diese durch den Einbau 

einer hellen Lochplatten-Akustikdecke zu ersetzen. Des Weiteren soll eine neue 

Beleuchtung mit Dimmfunktion sowie eine zusätzliche Dämmung eingebaut werden. 

Für den I Bauabschnitt in 2022 wurden HH-Mittel in Höhe von  33.500,00 € und für 

den II Bauabschnitt in 2023 34.500,00 € eingeplant.  

 

Swemmbad Wiefelstede 30155/424401/4221000 

 Filterbeschichtung 

Die vorhandenen Filteranlagen weisen Rostbildungen auf.  

Es ist daher geplant, 2 Stck. Filteranlagen zu entleeren, Sand zu strahlen, neu zu 

beschichten und wieder zu befüllen. 

 

Die Gesamtkosten belaufen sich auf netto 35.000,00 €. 

  

 

Weitere Maßnahmebeschlüsse werden durch die jeweiligen zuständigen Fachbereiche gefasst! 
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Finanzierung: 
Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden im Haushalt 2022 sowie in den Folgejahren 

eingeplant. 

 

   

 

Vorschlag / Empfehlung: 
Der Gemeinderat beschließt die nachfolgenden Maßnahmen in 2022 sowie in den Folgejahren 

durchzuführen 

 

 Kindergarten Ofenerfeld, Ausbau Holzdecken in Gruppenraum  I BA/II BA  

mit einem Gesamtkostenvolumen in Höhe von brutto 68.000,00 € 

 

 Swemmbad Wiefelstede, Filterbeschichtung  

mit einem Gesamtkostenvolumen in Höhe von netto 35.000,000 € 

 

      

 

 

 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  

 



  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 31.08.2021 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Gebäudemanagement 

Sachbearbeiter/in: Hergen Buschmann 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/1856/2021 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Mittelanmeldungen für Hochbaumaßnahmen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2022 

sowie für die Folgejahre 2023 bis 2025 des Fachdienstes Gebäudemanagement 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Bau- und Umweltausschuss 04.10.2021 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 11.10.2021 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

Mit den zuständigen Fachdiensten wurden die eingereichten Mittelanmeldungen der 

Feuerwehren, Schulen, Sportvereine etc. auf die Notwendigkeit der einzelnen Maßnahmen 

besprochen. Die Maßnahmen wurden dem Fachdienst Gebäudemanagement zur Kalkulation 

vorgelegt. Die Kosten für die Aufwendungen und Erträge der gemeindeeigenen Gebäude 

wurden ermittelt und im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt eingeplant. 

 

Die einzelnen Hochbaumaßnahmen des Ergebnis-/Finanzhaushaltes sind der beigefügten 

Aufstellung zu entnehmen.  

Nähere Einzelheiten zu den geplanten Maßnahmen können in der Sitzung erläutert werden.  

 

Die Verwaltung hat die Möglichkeit, innerhalb des Budgets Verschiebungen einzelner 

Maßnahmen bei dringendem Bedarf oder veränderten Sachverhalten vorzunehmen   

       

 

Finanzierung: 
Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 sowie in 

der Finanzplanung für 2023 bis 2025 bei den jeweiligen Kostenstellen/Kostenträgern 

angemeldet.  

     

 

Vorschlag / Empfehlung: 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt die Mittelanmeldungen des 

Fachdienstes Gebäudemanagement gemäß beigefügter Aufstellung  für das HH-Jahr 2022 

sowie für die Folgejahre 2023 bis 2025 zur Kenntnis und beschließt, die Kosten der 

Maßnahmen in den Jahren 2022 bis 2025 in die Haushaltsplanung aufzunehmen. Die 

notwendigen Maßnahmebeschlüsse sind je nach Auftragsvolumen von den zuständigen 

Organen zu treffen.     
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Anlagen:  
Hochbaumaßnahmen 2022 und Folgejahre (nicht öffentlich) 

 

 

 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  

 



  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 21.09.2021 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Bauverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Jessica zu Jeddeloh 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/1882/2021 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 76 II im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 

BauGB 

a) Aufstellungs-/Änderungsbeschluss 

b) Beschlussfassung über die durchführung der Tägerbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 

BauGB, sowie der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Bau- und Umweltausschuss 04.10.2021 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 11.10.2021 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede hat in seiner Sitzung am 19.04.2021 

dem Antrag über die Aufstellung eines Bebauungsplanes zugestimmt.  

 

Da es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt, kann für dieses 

Aufstellungsverfahren das beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB angewandt werden. 

Dieses Verfahren beinhaltet im Gegensatz zum Normalverfahren die Möglichkeit nur eines 

Verfahrensschrittes zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher belange 

sowie der Öffentlichkeit. 

 

Aufgrund des zu erwartenden Interesses der betroffenen Anlieger und Bürger an der Planung 

sollte in diesem Fall von der Möglichkeit des Verzichts auf eine frühzeitige 

Öffentlichkeitsunterrichtung kein Gebrauch gemacht werden. 

 

Der beigefügte Vorentwurf des Bebauungsplanes wird in der Sitzung vorgestellt. 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird das Planungsbüro Lux hinzugeladen.  

    

 

Finanzierung: 

      

 

Vorschlag / Empfehlung: 

 

a) Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede stimmt den vorgelegten 

Planentwurf zu und beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 76 II 

„Ammerlandstraße“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB 
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b) Weiter beschließt der Verwaltungsausschuss die Durchführung der öffentlichen 

Auslegung gleichzeitig mit der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie 

die frühzeitige Öffentlichkeitsunterrichtung. 

 

       

 

Anlagen:  

 

 

B-1882-2021, Baugrunderkundung 

B-1882-2021, Biologischer Fachbeitrag 

B-1882-2021, BP_Ammerlandstraße_Vorentwurf_2021-09-21 

B-1882-2021, Fachtechnische Stellungnahme Niederschlagswasser 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica zu Jeddeloh      Marco Herzog 

Fachdienstleiterin      Fachbereichsleiter  
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6. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans

Planzeichenerklärung

I. Festsetzungen

Gemeinde Wiefelstede
Bebauungsplan Nr. 76 II

"Ammerlandstraße"
mit örtlichen Bauvorschriften

Beschleunigtes Verfahren als Bebauungsplan der
Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB

-Vorentwurf-
M.   1 : 1.000

Grenze benachbarter Bebauungspläne

1. Art der baulichen Nutzung

2. Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl als Höchstmaß

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

0,4

Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaßI

abweichende Bauweisea

Baugrenze

überbaubare Grundstücksflächen

nicht überbaubare Grundstücksflächen

Verfahrensvermerke 
 
1. Aufstellungsbeschluss 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede hat in seiner Sitzung am  ___________  die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 76 II „Ammerlandstraße“  nach § 13a BauGB beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am  ___________  in der Nordwest-Zeitung ortsüblich 
bekanntgemacht. 
 
Wiefelstede, den  ___________   
 
 Der Bürgermeister i.A. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Plangrundlage 
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte 
 Maßstab: 1:1000 
 Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen  

 Vermessungs- und Katasterverwaltung, 
 
 

 © 2020 
 Landesamt für Geoinformation 
 und Landvermessung Niedersachsen 
 Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg 
 

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen 
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom  _______________ ). Sie ist hinsichtlich der 
Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. 
 
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 
Westerstede, den  ___________   
 
Katasteramt Westerstede 
 
 
____________________________     (Siegel) 
(Unterschrift) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Entwurfs- und Verfahrensbetreuung 
Projektbearbeitung:   Dipl. Ing. Matthias Lux 
Technische Mitarbeit: D. Nordhofen 
 
Oldenburg, den  ___________   
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Im Technologiepark Nr. 4 
26129 Oldenburg 
T  0441 998 493 - 10 
info@lux-planung.de 
www.lux-planung.de 21.09.2021

Allgemeine Wohngebiete

4. Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber
Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung

Private Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigED

Zweckbestimmung:

G/R Geh- und Radweg

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Stellfläche für Abfallbehälter

Verkehrsberuhigter Bereich

Textliche Festsetzungen 
 
1. Allgemeine Wohngebiete WA gemäß § 4 BauNVO 

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete sind die unter § 4 Abs. 3 BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen 
wie die Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nichtstörende Gewerbebetriebe, Anlagen für die Verwal-
tung, (Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO). 

2. Höhen gemäß § 18 BauNVO 

Die Firsthöhe darf 9,5 m nicht überschreiten. Die Traufhöhe darf 6,0 m nicht überschreiten. Die Oberkante des Erd-
geschossfußbodens darf 0,6 m nicht überschreiten 

Als Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen gilt der Schnittpunkt der nächstliegenden fertigen Fahrbahn-Mittel-
achse mit der Mittelachse des Baugrundstückes. Nebenanlagen wie überdachte Stellplätze, Garagen und sonstige 
Nebengebäude sind von den Höhenfestsetzungen ausgenommen. 

3. Mindestgrundstücksgrößen gemäß § 9 (1) Nr. 3 BauGB 

Die Mindestgrundstücksgröße für Baugrundstücke mit Einzelhäusern beträgt 450 m2, für Grundstücke mit Doppel-
haushälften 275 m2. 
 

4. Einzel- und Doppelhäuser, Beschränkung der Anzahl der Wohneinheiten 

Gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 
 
Die Anzahl der Wohneinheiten wird auf 2 Wohnungen je Einzelhaus und 1 Wohnung je Doppelhaushälfte be-
schränkt. 
 

5. Bauweise - Gebäudelängen gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO 

Es gilt die abweichenden Bauweise (a). Danach darf die Baulänge bei Einzelhäusern 16 m, bei Doppelhäusern  
20 m nicht überschreiten.  
Auf die zulässigen Baulängen sind Nebengebäude, wie Garagen u. überdachte Stellplätze, Nebenanlagen, Dach-
überstände, Erker u. a. untergeordnete Bauteile i. S. d. § 5 (3) Nr.2 NBauO nicht anzurechnen. 
 

6. Garagen, überdachte Stellplätze und Nebenanlagen nach § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. mit § 12 BauNVO 

Auf den straßenseitigen, nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind, gemessen von der Grundstücksgrenze der 
Straßenverkehrsflächen sind Garagen und überdachte Einzelstellplätze nach § 12 Abs. 6 BauNVO sowie Neben-
anlagen in Form von Gebäuden gemäß § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO nicht zulässig. 

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen -  
Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO) 
 

1. Dachgestaltung 

Als Dachformen sind bei den Hauptgebäuden nur Sattel-, Walm-, Krüppelwalm-, Zelt- und Pultdächer mit einem 
Dachneigungswinkel von wenigstens 30° und höchstens 50°, bei Garagen und Nebenanlagen als Gebäude sind 
von diesen Festsetzungen ausgenommen. 
 

2. Einfriedungen 

Als Einfriedungen der Baugrundstücke zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind nur freiwachsende Schnitthecken 
aus Gehölzen (Feldahorn, Buchsbaum, Hainbuche, Weißdorn, Rotbuche und Liguster) oder Zäune (hinterliegend 
auf der Grundstücksseite) in Kombination mit Hecken zulässig. Die Zaunhöhe darf die Entwicklungshöhe der 
Schnitthecken nicht übersteigen. 

Hinweise 
 
1. Baunutzungsverordnung 

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3786, die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 
 

2. Bodenfunde 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: 
Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u.a. Steinkon-
zentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. 
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmal-
pflege - Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, der Unteren Denkmalschutzbehörde 
unverzüglich gemeldet werden. 

Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde 
vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 
 

3. Altablagerungen 

Es liegen keine Hinweise zu Altablagerungen im Plangebiet und im Umfeld vor. 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen gefunden werden, ist unverzüglich 
die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 

 

4. Artenschutz gemäß §§ 39 und 44 BNatSchG 

Wildlebende Tiere sind allgemein geschützt. Handlungen, die gegen Verbote der §§ 39 und § 44 BNatSchG 
verstoßen, sind ausnahmepflichtig. Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen 
nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert. Entsprechende 
Ausnahmen sind beim Landkreis Leer zu beantragen.  

Zum Schutz von Lebensstätten sind Gehölzbeseitigungen gem. § 39 BNatSchG nur vom 1. Oktober bis zum 
28./29. Februar eines jeden Jahres durchzuführen. 

Im Plangebiet sind „insektenfreundliche“ Leuchten im Straßenraum zu verwenden. 

 

Traufhöhe als HöchstmaßTH = 6,0 m

Gebäudehöhe als HöchstmaßGH  = 9,5 m

WA
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Der Bürgermeister 

Bürgermeister 

Sachbearbeiter/in: Jörg Pieper 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/1884/2021 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Windenergieplanungen in der Gemeinde Wiefelstede 

hier: Beschluss über das weitere Vorgehen 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Bau- und Umweltausschuss 04.10.2021 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 11.10.2021 nicht öffentlich 
Gemeinderat 11.10.2021 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede hat in seiner Sitzung am 30.09.2019 beschlossen, eine 

Windenergiepotentialstudie für die Gemeinde Wiefelstede in Auftrag zu geben. Das 

Planungsbüro NWP hat nach Auftragserteilung die Daten für das Flächenszenario für die 

Gemeinde Wiefelstede entwickelt. Dieses Flächenszenario wurde dem Rat der Gemeinde 

Wiefelstede in einer nichtöffentlichen Sitzung vorgestellt. Ergänzend hat Herr Rechtsanwalt 

Berghaus die rechtlichen Hintergründe der aktuellen Planung für die Gemeinde Wiefelstede 

und die voraussichtlich zukünftig möglichen aber auch notwendigen Schritte erläutert. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die aktuelle Konzentrationsplanung für den Windpark 

Conneforde den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht. Lediglich die Tatsache, dass 

die Planung aus zeitlichen Gründen rechtlich in der Vergangenheit nicht angreifbar war, hat 

dazu geführt, dass die gemeindliche Planung in mehreren Verfahren Bestand hatte. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in einer Entscheidung vom 29.10.2020 die 

Windenergieplanung einer Gemeinde aus NRW für nichtig erklärt, da die Veröffentlichung 

der Änderung des Flächennutzungsplanes nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprach. 

Konkret hatte die Gemeinde nur die Fläche für die vorgesehenen Konzentrationsflächen 

bildlich in einem Ausschnitt des Gemeindegebietes dargestellt und textlich ergänzt, dass 

dieses die Konzentrationsplanung für Windenergieanlagen der Gemeinde sei. Eine 

Darstellung der Konzentrationsflächen in einer Gesamtdarstellung des Gemeindegebietes 

unterblieb. 

Im Lichte der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes wurden verwaltungsseitig zwei 

Fachanwaltskanzleien unabhängig voneinander gebeten, die Planung der Gemeinde 

Wiefelstede aus dem Jahr 1999 zu betrachten. Beide Kanzleien kommen zu dem eindeutigen 

Ergebnis, dass die 29. Änderung des Flächennutzungsplanes einer erneuten gerichtlichen 
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Prüfung nicht standhalten würde. 

Aktuell liegen dem Landkreis Ammerland drei Anträge auf Erteilung von Vorbescheiden nach 

dem Bundesimmissionsschutzgesetz zur Errichtung von insgesamt fünf Windenergieanlagen 

vor. Diese Vorhaben wiedersprechen zurzeit alle den aktuellen Festsetzungen der 29. 

Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wiefelstede und waren bzw. sind mit 

Hinweis auf die aktuell noch gültige Windplanung mit einer negativen Stellungnahme an den 

Landkreis Ammerland weiterzuleiten. 

Nicht gewollt sein kann aus Sicht der Verwaltung, dass nach einer möglichen gerichtlichen 

Feststellung der Unwirksamkeit der 29. Flächennutzungsplanänderung  Investoren für alle 

potentiell möglichen Standorte Anträge auf die Errichtung von Windkraftanlagen stellen 

können, die letztlich, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, als privilegierte Vorhaben im 

Außenbereich zu genehmigen sind. Aus diesem Grund ist es aus Sicht der Verwaltung 

nunmehr dringend geboten, bestehende planungsrechtliche Steuerungsmöglichkeiten zu 

nutzen. 

Die bisherigen Flächendarstellungen des Planungsbüros haben aufgezeigt, dass die 

Gemeinde Wiefelstede die gesetzlichen Voraussetzungen, der Windenergie substantiellen 

Raum zu verschaffen, nur dadurch erreichen kann, indem gängige Abstände zur 

Wohnbebauung teilweise unterschritten werden. Da sich dem Landkreis Ammerland 

grundsätzlich über das Regionale Raumordnungsprogramm, welches sich derzeit in der 

Neuaufstellung befindet, die Möglichkeit bietet, eine Ausschlusswirkung zu erzielen und er 

durch entsprechende Festsetzungen für das gesamte Kreisgebiet in der Lage ist einheitliche 

Abstandsregelung festzulegen, ist aus Sicht der Verwaltung anzustreben, dieses 

entsprechend beim Landkreis Ammerland auch zu beantragen. 

Aufgrund der, der Verwaltung vorliegenden Anträge auf Erteilung eines Vorbescheides nach 

dem BImschG reicht der Antrag beim Landkreis Ammerland zur Durchsetzung von 

Planungsabsichten der Gemeinde Wiefelstede nicht aus, so dass parallel ein Verfahren zur 

Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 

2b BauGB einzuleiten ist. Ein entsprechender Aufstellungsbeschluss versetzt die Gemeinde 

Wiefelstede in die Lage, die aktuell gestellten Anträge auf Erteilung eines Vorbescheides 

nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz gem. § 15 Abs. 3 BauGB zunächst für ein Jahr 

zurückstellen zu lassen.  

Diese Zeit soll genutzt werden, um für die Gemeinde Wiefelstede einen sachlichen 

Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ aufzustellen und so die Errichtung von 

Windkraftanlagen zu steuern. In einem Gespräch mit dem Planungsbüro am 24.09.2021 

wurde mitgeteilt, dass durch die Rechtsprechung des OVG Lüneburg in der Zwischenzeit 

einige Änderungen eingetreten seien, die es erforderlich machen, den aktuellen 

Planungsstand der Windkraftpotentialstudie zu überarbeiten. 

      

 

Finanzierung: 

 

 

 

      

 

Vorschlag / Empfehlung: 
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a) Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt, beim Landkreis Ammerland zu 

beantragen, dass dieser hinsichtlich der Windenergieplanung auf Ebene der laufenden 

Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes Flächen für die 

Windenergie mit Ausschlusswirkung festlegt, die im Anschluss in die 

Flächennutzungsplanung der Stadt/Gemeinden zu übernehmen sind. 
 

b) Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede beschließt gem. § 2 Abs. 1 

BauGB  i. V. m. § 5 Abs. 2 Nr. 2b BauGB einen sachlichen Teilflächennutzungsplan 

„Windenergie“ mit Steuerungswirkung gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB aufzustellen. 

Der Geltungsbereich des sachlichen Teilflächennutzungsplans umfasst das gesamte 

Gemeindegebiet. 

    

   

 

Anlagen:  
 

 

 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 
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